
Ein Überblick

Familienbezogene Leistungen in Niedersachsen - ein Überblick

Verband alleinerziehender 
Mütter und Väter

Landesverband Niedersachsen e.V.

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Insbesondere Kinder und Jugendliche die Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld 
beziehen, haben grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen. 
Das Bildungs- und Teilhabepaket besteht aus Geld- und Sachleistungen:

Dazu zählen z.B. eintätige Schul- und Kitaausflüge und mehrtätige Klassen- und Kitafahrten, der 
persönliche Schulbedarf, die Beförderung von Schüler/innen zur Schule, eine Lernförderung, die 
Teilnahme an einer gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schule oder Kita oder die Teilnahme am 
sozialen und kulturellen Leben (z.B. Sportverein, Musikschule).
VAMV Familienfreizeiten sind auch förderfähig.
Die Umsetzung des Bildungspakets wird vor Ort in den Kreisen und kreisfreien Städten organisiert. 
Wer Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld bekommt, wendet sich für Leistungen aus dem Bildungspaket 
in der Regel an das Jobcenter.

Familienerholungszuschüsse

Bei geringem Einkommen kann beim VAMV ein Zuschuss zur Familienerholung beantragt werden.
Erwachsene:                15,-€ pro Tag
Kinder:                        15,-€ pro Tag
Behinderung ab 50%: 10,-€ pro Tag zusätzlich
Min. 7 Übernachtungen, Max. 14 Übernachtungen innerhalb Deutschlands

VAMV Landesverband Niedersachsen e.V.
Arndtstr. 29

49080 Osnabrück

Tel.: 0541-25584
Fax: 0541-2023885

info@vamv-niedersachsen.de
www.vamv-niedersachsen.de

www.facebook.com/vamv-niedersachen/

Spendenkonto:
Sparkasse Hannover

IBAN: DE86 2505 0180 0000 8433 26
BIC: SPKHDE2HXXX

Familienbezogene
Leistungen in 
Niedersachsen

Freibeträge für Kinder
Steuerfreistellung des Existenzminimums eines Kindes; über die Wirkung des Kindergeldes
hinausgehender Betrag in Fällen, in denen kein Anspruch auf Kindergeld, jedoch auf Freibeträge für 
Kinder besteht. Der steuerliche Kinderfreibetrag pro Elternteil beträgt ab 2018   3.714,- €

Steuerklasse II / Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 24 b EStG
Alleinstehende Steuerpflichtige können einen Entlastungsbetrag in Höhe von 1.908 € im Kalenderjahr 
von der Summe der Einkünfte abziehen, wenn zu ihrem Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das ein 
Freibetrag oder Kindergeld zusteht. Er ist bereits in den Tarif der Steuerklasse II eingearbeitet. Er erhöht 
sich für jedes weitere Kind im Haushalt um 240 €.
Der VAMV fordert beim steuerlichen Entlastungsbetrag für Aleinerziehende eine Angleichung an den 
Grundfreibetrag: Der steuerliche Grundfreibetrag steigt 2018 auf 9.000 €.

Kinderbetreuungskosten
Kinderbetreuungskosten können für alle Kinder unter 14 Jahren oder behinderte Kinder als Sonder-
ausgaben steuerlich geltend gemacht werden, ohne zwischen erwerbsbedingten und nicht erwerbs-
bedingten Aufwendungen zu unterscheiden. Berücksichtigt werden zwei Drittel der nachgewiesenen 
Betreuungskosten von höchstens 6.000 € (max. also 4.000 €).
Hinweis: Kinderbetreuungskosten für die Betreuung außer Haus sind nach der aktuellen Rechtssprechung 
Mehrbedarf des Kindes und können daher anteilig entsprechend dem Einkommen beim Unterhalt geltend 
gemacht werden.

VAMV LV Niedersachsen - Januar 2018
Gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Weitere steuerliche Maßnahmen für Alleinerziehende
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